
Neue Fassung Bisherige Fassung 
§ 3 Abs. 1 
 
Die Benutzungsgebühr wird einen Monat nach Bekanntgabe des 
Gebührenbescheides fällig. 

 
 
Die Gebühren werden mit der Erteilung des Gebührenbescheides 
und dem darin genannten Zeitpunkt fällig. 
 

Gebührentarif - Tarif Nr. 1.20 
 
Verlängerung des Nutzungsrechtes gemäß den Bestimmungen 
der Friedhofssatzung je Monat 1/360 der unter 1.8 - 1.16 
festgesetzten Gebühren. 

 
 
Verlängerung des Nutzungsrechtes gemäß den Bestimmungen 
der Friedhofssatzung je Jahr 1/30 der unter 1.8 - 1.16 
festgesetzten Gebühren 
 

  

 

 

 

 

 

Anlage 2 

 


